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BETRIEBSKONZEPT TAGESSCHULE HEGI

1. Einleitung

Mit umfassenden Blockzeiten (4-Stunden-Block) am Vormittag und schulergänzendem Betreuungsangebot am frühen Morgen, über Mittag und am Nachmittag, realisiert die Stadt Winterthur den Pilotversuch Tagesschulen in Winterthur. Für die umfassenden Blockzeiten ist die Volksschule, für die Freizeitbetreuung das Departement Schule und Sport, Abteilung Kinderbetreuung, zuständig. Die Tagesschule ist Teil des freiwilligen, familienergänzenden Betreuungsangebotes der Stadt Winterthur. 

2. Ausgangslage

2.1. Familie – Gesellschaft – Wirtschaft – Betreuung

Das Thema familienergänzende Betreuung ist zu einer gesamtgesellschaftlichen Frage geworden. Es wird zunehmend vorausgesetzt, dass Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit mit entsprechendem Fördercharakter vorhanden sind. 

2.2. Stadt Winterthur 

In Winterthur ist die familienergänzende Kinderbetreuung seit 1998 in der Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Winterthur, dem Beitragsreglement, dem Betriebsreglement und dem Reglement über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur gesetzlich geregelt. 

Mit Beschluss vom 12. März 2007 stimmte der Grosse Gemeinderat einem Antrag des Stadtrates zur Erprobung eines geeigneten Tagesschulmodells zu. Dazu soll in zwei geleiteten Schulen oder Schuleinheiten ein Pilotprojekt durchgeführt werden. Dauer der Erprobungsphase ist 2 Jahre. 

3. Kurzbeschreibung der Tagesschule Hegi

Der Begriff Tagesschule umfasst die beiden Bereiche obligatorischer Unterricht und freiwillige, schulergänzende Betreuung. Die freiwillige Betreuung beinhaltet Randstundenbetreuung, Zwischenverpflegung, Mittagessen, Aufgabenbegleitung, organisierte und nichtorganisierte Freizeitbeschäftigung. Die Tagesschule Hegi orientiert sich am Leitbild der gesamten Schuleinheit Hegi.

Die Tagesschule Hegi ist familienfreundlich: Durch den zeitlich geordneten und verlässlichen Tagesablauf werden die Familien entlastet. In der Tagesschule werden die Kinder von morgens bis in den späten Nachmittag betreut. Die Hausaufgaben können in der Schule erledigt werden und der Familie bleibt mehr Freiraum für die gemeinsame Freizeit. 

Die Tagesschule Hegi ist kinderfreundlich: Die Kinder lernen den Umgang mit Menschen aus unterschiedlichen Familientypen und Familiensituationen und können so im gemeinsamen Lernen, Spielen und Essen wertvolle soziale Fähigkeiten erwerben. 

4. Zielgruppe und soziale Durchmischung

Zielgruppe der Freizeitbetreuung sind Kinder im Primarschulalter im jeweiligen Schulhaus (mit Ausnahme der Kinder des Schulhauses Hegifeld, die vorläufig das Angebot im Schulhaus TMZ nützen werden). Kinder aus Familien unterschiedlicher Lebensgestaltungsmuster, aus verschiedenen Schulklassen und Kulturen verbringen gemeinsam die Freizeit. 

Die gemischte Gruppe schafft den Kindern Möglichkeiten, Erfahrungen in einem begleiteten Umfeld zu sammeln und entsprechende Fähigkeiten zu entwickeln. Dies stellt gleichzeitig eine besondere Bereicherung und Herausforderung für alle dar. 

5. Grundsätze
5.1. Betreuung 

Kinder brauchen bedürfnisgerechte Betreuung. Dies beinhaltet, jederzeit Zugang zu einer vertrauten Bezugsperson zu haben. Voraussetzung dafür sind Konstanz, Verlässlichkeit und ein altersangemessenes Erfassen der Bedürfnisse der Kinder durch die Bezugsperson. Diese vermittelt Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung. Vertrautheit, Zuwendung und Geborgenheit sind Bedingungen für eine adäquate Entwicklung. 

5.2. Freizeit
Kinder verbringen ihre Freizeit zunehmend weniger in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld. Für verschiedene Vorhaben werden verschiedene dafür spezialisierte Orte und Räume aufgesucht (Musikschule, Trainingsstätten, Kreativateliers usw.). Orte für regelmässig gemeinsam verbrachte Freizeit von Kindern unterschiedlichen Alters sind in städtischen Gebieten rar. Kinder brauchen Kinder. Gemeinsam mit einer Kindergruppe verbrachte Freizeit schafft die Voraussetzung für lebensweltorientiertes Lernen. 

5.3. Lebensraum Schule

Kinder sind aktiv und wollen sich entwickeln. Bildung ist ein umfassender Prozess der Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. Bildungsprozesse finden an vielen Orten statt. Durch angemessene Anregung und Bereitstellung von Möglichkeiten, die Auseinandersetzung mit der Umwelt, anderen Menschen und sich selbst werden interessengeleitete, selbstinitiierte Erfahrungen ermöglicht. 

5.4. Partnerschaft Familie und Tagesschule

Eltern bestimmen mit der Anmeldung den zeitlichen Umfang der Verantwortungsübernahme für das Kind durch die schulergänzende Betreuungseinrichtung. Anmeldungen sind verbindlich. 

Für Kinder ist der Betreuungsort in der Regel ein wichtiger Ort und es ist ihnen ein grosses Anliegen, diesen ihren Eltern und anderen Bezugspersonen zeigen zu können. Für die Eltern wiederum ist es elementar, dass sie Vertrauen in die Betreuungseinrichtung und die Betreuenden haben. Darum ist die Freizeitbetreuung jederzeit offen für Besuche von Eltern oder anderen Gästen.

6. Zielsetzungen
Schulkinder werden in einem anregenden, von Akzeptanz und Wertschätzung geprägten Umfeld betreut. Dabei steht das Wohlbefinden der Kinder und deren adäquate Entwicklung und Förderung im Mittelpunkt.

· Eigeninitiative, Selbständigkeit und Selbstbewusstsein der Kinder werden gefördert. 

· Die soziale, emotionale, kognitive und physische Entwicklung wird altersangemessen unterstützt. 

· Das Freizeitangebot bietet vielfältige Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten und ist auf verschiedene Altersgruppen und Bedürfnisse ausgerichtet. 

· Die Kinder sind in der Bewältigung und Auseinandersetzung mit dem nahen und weiten Umfeld unterstützt. 

· Die Kinder sind in der Gruppe integriert, bringen ihre Meinungen und Ideen ein und beteiligen sich an der Gestaltung des Alltages. 

· Die Kinder erproben und lernen durch das erweiterte begleitete Umfeld untereinander. 

· Die Information und Zusammenarbeit mit Eltern, Schulhausteams, Schulleitungen und weiteren Beteiligten findet partnerschaftlich statt. 

· Wo möglich und erwünscht, findet eine Zusammenarbeit zwischen Unterricht und Betreuung statt. 

7. Umsetzung 

7.1. Zielsetzungen für das sozialpädagogische Umfeld

Da Unterricht und Betreuung nach Möglichkeit eine Einheit bilden, sind auf einander abgestimmte Schwerpunktthemen sowie gemeinsame Anlässe und Projekte erwünscht. Ziel ist es, dass die Kinder ihre Tagesschule als Lebensraum erfahren und durch eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung und eine kindergerechte Tagesstruktur in ihrem Kindsein und ihrer Entwicklung ernst genommen und gefördert werden. 

Lehr- und Betreuungspersonen

· gestalten eine anregungsreiche, Geborgenheit und Sicherheit vermittelnde Atmosphäre.

· schaffen Kommunikationssituationen mit Einzelnen und Gruppen und regen den Austausch unter den Kindern an. 

· schaffen Strukturen, setzen Grenzen und pflegen einen bewussten Umgang mit Normen. 

· Sie schaffen insgesamt und im Tageslauf eine Balance zwischen Aktivität und Regeneration, zwischen Begrenzungen und autonomen Handlungsräumen 

· Die Betreuungspersonen stellen ein Angebot an Materialien und Spielen zur freien Verfügung, das differenzierte Erfahrungen ermöglicht und verschiedenen Alters- und Interessengruppen sowie beiden Geschlechtern Rechnung trägt. 

· Die Betreuungspersonen schaffen zeitliche und räumliche Strukturen für die Hausaufgabenerledigung und stehen als Ansprechpersonen zur Verfügung. 

7.2. Tagesstruktur
Die Betreuungspersonen sorgen für einen zeitlich strukturierten Tagesablauf. Das Betreuungsangebot kann in den verschiedenen Schulhäusern unterschiedlich, nach Bedarf, ausfallen. Die Erfahrungen aus den städtischen Kinderhorten zeigen, dass in der Regel am Mittwoch nur wenige Kinder die Betreuungsangebote nutzen. Da der Mittwochnachmittag ein flächendeckender schulfreier Nachmittag ist, wird an diesem Tag nur bei genügend grossem Bedarf schulergänzende Betreuung angeboten. 

Während den Schulferien bleibt die Tagesschule geschlossen. In Zusammenarbeit mit den Kinderhorten der Stadt Winterthur wird für die angemeldeten Kinder der Tagesschule ein Ferienangebot in städtischen Sammelhorten angeboten.

	07.00 – 08.00
	Gemeinsames Frühstück

	08.10 – 11.50
	Blockzeitenunterricht

	11.50 – 12.00
	Pause, Schulweg

	12.00 – 13.30
	Gemeinsames Mittagessen

	Ab 13.30
	Betreuung nach dem Mittagessen bis 18.00 Uhr

	
	Oder

	13.30 – 13.45
	Pause, Schulweg

	13.45 – 15.25
	Schulunterricht 

	15.25 – 15.45
	Eintreffen der Kinder nach dem Schulunterricht

	15.45 – 16.15
	Zvieri essen

	16.15 – 17.45
	Freie Aktivitäten, geleitetes Spiel drinnen oder draussen, 
Hausaufgaben erledigen, basteln, etc.

	17.45 – 18.00 
	Aufräumen, Vorbereitung für den Heimweg, Feedbackgespräche mit 
abholenden Eltern, etc.


7.3. Verpflegung 

Die Tagesschule Hegi legt grossen Wert auf gesunde und kindergerechte Ernährung. Das Mittagessen wird vor Ort durch eine Fachperson zubereitet. Die gemeinsame Einnahme von Frühstück, Mittagessen und 'Zvieri' bildet einen wesentlichen Schwerpunkt im Alltag der Kinder. Das Mittagessen für beide Schulen wird in der Küche der Schule Hegi TMZ zubereitet und nach Bedarf in die Schule Hegi Dorf transportiert. 

Das Mittagessen bietet neben fleischhaltigen auch vegetarische Varianten und berücksichtigt religionsbedingte Einschränkungen.

7.4. Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten 

Eltern können die Leitung der Freizeitbetreuung an jedem Öffnungstag, zu festgelegten Telefonzeiten für An- und Abmeldungen, Informationen oder Fragen erreichen. Ihr Besuch ist jederzeit willkommen.

Die Betreuung übernimmt die Verantwortung für die angemeldeten Kinder während der angemeldeten Zeiten. 

Sie ist zuständig für die regelmässige Information der Eltern zur Betreuung (z.B. im Infobulletin, ev. an Elternabenden). Bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit der Familie und den Lehrpersonen wichtig. 

7.5. Zusammenarbeit innerhalb der Tagesschule

In der Tagesschule Hegi bilden das obligatorische Kernangebot Unterricht und das freiwillige, schulergänzende Betreuungsangebot eine pädagogische und in schulhausspezifischen Bereichen eine organisatorische Einheit. Auf Grund dieser Einheit ist es sinnvoll und wichtig, die Schwerpunktthemen aufeinander abzustimmen sowie Anlässe und Projekte gemeinsam durchzuführen. 

Ziel ist es, dass die Kinder die Tagesschule Hegi als Lebensraum erfahren und durch eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung und eine kindgerechte Tagesstruktur in ihrem Kindsein und in ihrer Entwicklung ernst genommen und gefördert werden.

Pädagogische Themen werden im Tagesschulteam mit dem Ziel einer hohen Verbindlichkeit besprochen und erarbeitet.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schul- und Betreuungsteam und schulnahen Angeboten wie Schulsport, Musikunterricht etc. ist unerlässlich. 

Die Betreuungsleitung nimmt regelmässig an Schulhaus-Teamsitzungen teil, an denen gegenseitig über aktuelle Tagesschulthemen informiert wird. Die Betreuungsleitung kann als Fachperson an Fördergespräche, die ein ihr anvertrautes Kind betreffen, eingeladen werden. Elterngespräche können von der Lehrperson oder der Betreuung initiiert und, wenn sinnvoll, gemeinsam durchgeführt werden. Gegenseitige Information ist selbstverständlich.

Die Schulleitung und die Betreuungsleitung arbeiten eng zusammen. Sie koordinieren die beiden Arbeitsbereiche und bringen allfällige Fragen/Probleme an die Teamsitzungen.

Die Schulleitung ist mit der Betreuungsleitung zusammen für die Umsetzung der pädagogischen Ziele und Schwerpunkte verantwortlich. Bei besonderen Fragestellungen und Problemen ist die Schulleitung Ansprechperson und auch weisungsberechtigt.

Die Hausordnung und die Schulhausregeln, die im Standortschulhaus gelten, sind auch in der Freizeitbetreuung einzuhalten.

7.6. Weitere Vernetzung und Zusammenarbeit

Die Betreuungsleitung sorgt für eine adäquate Vernetzung mit öffentlichen und privaten Interessengruppen und Organisationen, insbesondere innerhalb des Quartiers. Sie vernetzt sich mit anderen Betreuungsleitungen an Tagesschulen sowie mit Fachstellen wie Vormundschaftsbehörden, Kinderschutz, Kinderhorten, etc. 

7.7. Nicht in die Dienstleistungen eingeschlossen sind

· Die Haftung für Personen- oder Sachschäden die durch ein Kind auf dem Schulweg  verursacht werden.

· Die Betreuung von Kindern, welche nicht angemeldet sind (z.B. spielende Kinder auf dem Pausenplatz). 

· Die Erteilung von Nachhilfe oder Unterricht, sowie die Gewähr, dass die Hausaufgaben auf jeden Fall in der Freizeitbetreuung erledigt werden. 

· Psychosoziale Beratung oder Therapie von Eltern und Kindern. 

· Die Betreuung von kranken Kindern.

8. Ressourcen


8.1. Finanzen


Die erforderlichen Mittel für den Betrieb des Pilotversuchs der Tagesschule Hegi wurden vom Grossen Gemeinderat Winterthur am 13.03.2007 gesprochen. Die Versuchsphase dauert zwei Jahre. 

Das jährliche Betriebsbudget wird von der Abteilung Kinderbetreuung verwaltet und von der Schulleitung und der Betreuungsleitung umgesetzt.

8.2. Personal Betreuungsbereich

Anforderungen und Funktionen:
Die bestehenden Anforderungsprofile und Stellenbeschreibungen wurden ausgearbeitet in Anlehnung an diejenigen der Kinderhorte der Stadt Winterthur.

8.2.1. Betreuungsleitung
Für den Betrieb der Betreuung in den beiden Schulhäusern (Hegi-Dorf und Hegi-TMZ) ist je eine Betreuungsleitung einzeln verantwortlich. Sie hat eine sozialpädagogische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und verfügt über entsprechende Sozialkompetenzen und Führungskenntnisse. Die Leitung übernimmt selber Betreuungsaufgaben und koordiniert die Einsätze von zusätzlichen Mitarbeitenden und Mithilfen.

8.2.2. Mitarbeitende und Mithilfe Betreuung

Mitarbeitende Betreuung haben eine pädagogische Ausbildung (z.B. Lehrpersonen, Fachleute Betreuung, Kleinkinderzieher/-innen etc.). Die Mitarbeit von Lehrkräften in der Betreuung oder in der Erteilung von Freizeitkursen ist erwünscht und unterstützt die gemeinsame Kultur der Tagesschule.

Als Mithilfen in der Betreuung werden Personen eingesetzt, die zwar keine spezifische pädagogische Ausbildung vorweisen, die jedoch auf Grund ihrer Interessen und Erfahrungen für die Aufgabe geeignet sind (z.B. Eltern).

8.2.3. Verpflegung
Die Fachperson ist in Absprache mit der Betreuungsleitung für die Planung, den Einkauf, die Organisation und das Kochen zuständig. Sie hat idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit Kindern.

8.2.4. Betreuungsteam
Das Betreuungsteam besteht aus allen in der Betreuung Tätigen. Das Team plant gemeinsam den Betrieb.

Idealerweise sind in einem Team beide Geschlechter vertreten.

8.2.5. Mitsprache bei Anstellungen

Bei Neuanstellungen der Betreuungsleitung haben die Schulleitung und das jeweilige Schulhausteam Mitspracherecht.

Anstellungen von Mitarbeitenden und Mithilfen in der Betreuung und Verpflegung liegen in der Verantwortung der Betreuungsleitung. Die Anstellungen erfolgen in Absprache mit der Schulleitung und dem Schulhausteam. 

8.2.6. Betreuungsschlüssel
Beim Betreuungsschlüssel kommt das städtische Betriebsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998 und das Reglement über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13. September 2005 zur Anwendung. 

Grundsätzlich ist für die Betreuung die sozialpädagogisch ausgebildete Leitung verantwortlich. Zusätzliche Mitarbeitende und Mithilfen werden bei entsprechender Kinderzahl beigezogen.

9. Infrastruktur
Räumlichkeiten für die Freizeitbetreuung sind ansprechend eingerichtet und tragen den angestrebten Zielen Rechnung.

9.1. Schulhaus Hegi Dorf

Das angrenzende, zum Schulhaus gehörende, ehemalige Wohnhaus „Daheim“ bietet Küche, Garderobe, Esszimmer und verschiedene kleinere Aufenthalts-, Aufgaben- oder Spielräume, die während den Unterrichtszeiten, nach Absprache, für integrierte Förderung, Fachunterricht, schulindizierte Betreuung, etc. genutzt werden können. Die unmittelbare Nähe zum Schulhaus Hegi Dorf bietet eine Nutzung des Schulhaus-, Spiel- und Sportplatzes an. Der Betreuungsleitung steht für Administration und persönliche Gespräche ein Arbeitsplatz zur Verfügung.

9.2. Schulhaus Hegi TMZ

Das Schulhaus TMZ bildet die Tagesschule für die Schulhäuser Hegi TMZ, Hegifeld und die ausgelagerten Grundstufenklassen. Die Tagesbetreuung findet im Parterre des Schulhauses Hegi TMZ statt. Eine professionelle Küche bietet die Infrastruktur, um das Mittagessen für beide Tagesschulen zuzubereiten. Ein grosser Ess- und Aufenthaltsraum bietet Platz für 40 Personen. Der Raum kann mittels beweglicher Trennwände oder Möbel in zwei Bereiche aufgeteilt werden. 

In der unterrichtsfreien Zeit können im Schulhaus der Bewegungsraum, der Gemeinschaftsraum und nach Absprache mit dem Schulhausteam eventuell einzelne Schulzimmer, für Spiele, Basteln, Aufgaben oder Turnen genutzt werden.

Im Aussenbereich kann der Spiel- und Pausenplatz des Schulhauses genutzt werden.

Der Betreuungsleitung steht für Administration und persönliche Gespräche ein Büroplatz zur Verfügung.

Im Falle einer gemeinsamen Nutzung von Spiel- und Sport- und Pausenplätzen sowie Schulzimmern, nimmt die Betreuung jeweils auf die Unterrichtszeiten und den Schulbetrieb Rücksicht.

10. Organisation der Betreuung

Die Bereiche Betreuung der Schuleinheit Hegi orientieren sich am Leitbild, am  Schulprogramm und an der Hausordnung des jeweiligen Schulhauses, resp. der Schuleinheit. Das Organigramm und die Kompetenzenverordnung der Schuleinheit Hegi, resp. der Kreisschulpflege Oberwinterthur bilden die übergeordnete Kompetenzenregelung.

10.1. Interne Organisation 

Die Betreuungsleitung ist fachlich, personell und organisatorisch für den Betrieb der Betreuung verantwortlich. Sie pflegt den Kontakt nach aussen und ist vorgesetzte Stelle aller Betreuungs-Mitarbeitenden.

Die Betreuungs-Mitarbeitenden treffen an den regelmässigen Betreuungs-Teamsitzungen die erforderlichen Absprachen. Die vorgesetzte Stelle des Bereichs Betreuung ist die Abteilung Kinderbetreuung des Dept. Schule und Sport der Stadt Winterthur. Die Schulleitung der Schuleinheit Hegi hat Weisungsbefugnis. Eine Leistungsvereinbarung regelt die Beziehungen zwischen dem Departement Schule und Sport und der Schulleitung sowie die gegenseitigen Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Bereich Betreuung in Tagesschulen.

10.2. Anmeldung, Aufnahme, Ausschluss

Anmeldung, Aufnahme und Ausschluss sind im Reglement über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13. September 2005 geregelt.

Die Anmeldung für die Betreuung erfolgt durch die Eltern jeweils im Juni und im Dezember für das darauf folgende Schulsemester. Mit der Anmeldung teilen die Eltern der Tagesschule mit, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten ihr Kind in der Tagesschule betreut wird. Aufnahmen im laufenden Semester sind bei freiem Platz und nach Absprache mit der Betreuungsleitung möglich. Ein Kind kann ausschliesslich in „seinem“ Schulhaus bei der zuständigen Betreuungsleitung angemeldet werden. Kinder der Schule Hegifeld besuchen die Betreuung im Hegi TMZ, solange im Schulhaus Hegifeld kein eigenes Betreuungsangebot besteht.

Die Anmeldung wird von der Betreuungsleitung geprüft, bestätigt und an die Abteilung Kinderbetreuung des Dept. Schule und Sport in Winterthur gerichtet. Der Betreuungsumfang wird mit einem Vertrag zwischen der Abteilung Kinderbetreuung und den Eltern geregelt. Der Vertrag kann mit zweimonatiger Kündigungsfrist, jeweils auf Ende eines Semesters gekündigt werden.

Die Nicht-Aufnahme von Kindern sowie das Ausschlussverfahren richten sich sinngemass nach Art. 12, Abs. 2, die weiteren Verfahren (Aufnahmeverfahren, Abwesenheiten, Berechnung und Verrechnung der belegten Tage, Ausschluss, Notfallplätze, Aufnahme von Kindern bei Schuleinstellungen) richten sich ebenfalls sinngemäss nach Art. 13 – 18 des Reglements über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13.September 2005.

10.3. Aufnahme bei erhöhtem Bedarf

Um die Kontinuität in der Betreuung zu gewährleisten sind Kinder, welche bereits im vorangegangenen Semester in der Freizeitbetreuung angemeldet waren, im nachfolgenden Schuljahr bei rechtzeitiger Anmeldung weiterhin teilnahmeberechtigt.

Ist die Anzahl neuer Interessenten grösser als es die Infrastruktur und die vorgesehenen personellen Ressourcen erlauben und sind die Kapazitäten nicht kurzfristig erweiterbar, erfolgen die Aufnahmen sinngemäss nach Art. 13, Abs. 3 des Reglements über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13. September 2005.

10.4. Betreuungseinheiten

Die Betreuung kann für alle Einheiten einzeln für jeden der Schultage vereinbart werden. Für die Betreuung am Mittwoch ist eine Mindestzahl von  Kindern nötig. 

Die Betreuungseinheiten sind folgende: 

1. Einheit 
Morgen 
07.00 – 08.00 Uhr 
mit Frühstück 

2. Einheit
Mittag
12.00 – 13.30 Uhr 
mit Mittagessen

3. Einheit
Nachmittag
13.30 – 18.00 Uhr
ohne Schule (Betreuung am schulfreien 
Nachmittag) inkl. Zvieri

4. Einheit
Nachmittag
13.30 – 18.00 Uhr 
mit Schule (Betreuung im Anschluss
an den Schulunterricht am Nachmittag) inkl. Zvieri

Die Betreuung an Tagesschulen findet grundsätzlich während der Schulzeit an Schultagen statt. Der Betrieb ist abhängig von der Anzahl angemeldeter Kinder. Für die Betreuung während der Schulferien sorgt die Abteilung Kinderbetreuung der Stadt Winterthur für ein ausreichendes Angebot an Ferienhortplätzen. 

10.5. Betreuungskosten 

Die Elternbeiträge sind geregelt gemäss dem Beitragsreglement über familienergänzende Betreuung der Stadt Winterthur vom 15. Juli 1998. Sie unterliegen denselben Kriterien wie die Betreuung in den Kinderhorten. Die Kosten werden nach Betreuungseinheiten und anhand des Einkommens der Eltern berechnet. 

Die administrativen Leistungen erfolgen durch die Abteilung Kinderbetreuung der Stadt Winterthur.

11. Qualitätssicherung und Entwicklung

Die Schulleitung, die Kreisschulpflege Oberwinterthur und die Abteilung Kinderbetreuung sind gemeinsam für die Qualitätssicherung und -entwicklung verantwortlich. 

12. Weitere Arbeitsgrundlagen 

Übergeordnet oder ergänzend bestehen folgende weitere Arbeitsgrundlagen: 

· Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Winterthur vom 27. April 1998 

· Betriebsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998

· Beitragsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998

· Reglement über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13. September 2005

· Personalverordnung der Stadt Winterthur

· Gesundheitsverordnung der Stadt Winterthur

· Pädagogisches Konzept für die Winterthurer Horte vom Dezember 2002

13. Konzepterarbeitung 

Das vorliegende Konzept ist provisorisch und wurde in Zusammenarbeit mit einer externen Projektleitung, der Abteilung Kinderbetreuung, eines Mitgliedes der Kreisschulpflege, der Schulleitung und Vertreterinnen aus allen beteiligten Schulhausteams erarbeitet. Es wird jährlich evaluiert und wenn nötig angepasst. 

Eltern waren in Form einer detaillierten Bedürfnisabklärung involviert. 

Das Konzept wurde genehmigt von der Leiterin der Abteilung Kinderbetreuung des Departements Schule und Sport der Stadt Winterthur. 

Winterthur, 30. Juni 2007, 
in Anlehnung an das Betriebskonzept der Tagesschule Zug aus dem Jahr 2003. 

Das Konzept wurde von der Kreisschulpflege genehmigt am xx.xx.2007. 
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